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Artikel 6 
Änderung des Buchhaltungsagenturgesetzes 

Das Bundesgesetz über die Errichtung einer Buchhaltungsagentur des Bundes 
(Buchhaltungsagenturgesetz – BHAG-G), BGBl. I Nr. 37/2004, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 30/2018, wird wie folgt geändert: 

1. In § 2 werden die Abs. 1 bis 4 durch folgende Abs. 1 bis 4 ersetzt: 
„(1) Der Buchhaltungsagentur obliegt die Besorgung der Buchhaltungsaufgaben des Bundes für 

haushaltsführende Stellen nach § 7 Abs. 1 Z 1, 2, 4 und 5 BHG 2013, in der Folge Organe des Bundes 
genannt, und für die vom Bund verwalteten Rechtsträger (§ 9 Abs. 5 BHG 2013) unter Anwendung der 
Haushaltsvorschriften des Bundes, insbesondere des BHG 2013. Die Buchhaltungsagentur ist insoweit 
ausführendes Organ nach § 5 Abs. 1 BHG 2013. 

(2) Für die Aufgaben nach § 9 Abs. 3 und 5 BHG 2013 besteht Betriebspflicht (gesetzliche 
Leistungen). Der Bundesminister für Finanzen hat mit der Buchhaltungsagentur eine 
Rahmenvereinbarung abzuschließen, in der die Art und Weise der Erfüllung dieser Aufgaben näher 
bestimmt und Grundsätze für die Finanzierung durch den Bundesminister für Finanzen festgelegt werden. 
Die gesetzlichen Leistungen sind unter Zugrundelegung der Prinzipien der Sparsamkeit, 
Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit zu erfüllen. 

(3) Sonstige Aufgaben (vertragliche Leistungen) für die Organe des Bundes und die vom Bund 
verwalteten Rechtsträger (Abs. 1) darf die Buchhaltungsagentur auf Grund einer Vereinbarung 
übernehmen, wenn diese ihrer Art nach mit der Haushaltsverrechnung des Bundes in Zusammenhang 
stehen und hierdurch die zeit- und ordnungsgemäße Wahrnehmung der gesetzlichen Leistungen (Abs. 2) 
nicht beeinträchtigt wird. Die Buchhaltungsagentur ist für Angelegenheiten des Rechnungswesens oder 
damit zusammenhängenden Dienstleistungen zu beauftragen, wenn diese bei gleichem Leistungsinhalt 
und gleichen sonstigen vertraglichen Konditionen von einem Dritten nicht günstiger angeboten werden 
und dadurch die zeit- und ordnungsgemäße Wahrnehmung der gesetzlichen Leistungen nach Abs. 2 nicht 
beeinträchtigt wird. 

(3a) Für die gesetzlichen Leistungen gemäß Abs. 2 und für die vertraglichen Leistungen gemäß 
Abs. 3 sind getrennte Rechnungskreise einzurichten. 

(4) Die Buchhaltungsagentur ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung 
des Anstaltzweckes notwendig und nützlich erscheinen. Dazu zählen insbesondere die Berechtigung 
Tochtergesellschaften zu gründen, Gesellschaftsverhältnisse einzugehen und Beteiligungen zu erwerben, 
sofern der Gesellschaftszweck die Erbringung von Rechnungswesenleistungen für Gebietskörperschaften 
oder für Rechtsträger, die mittelbar oder unmittelbar im Ausmaß von mindestens 25% im Eigentum von 
Gebietskörperschaften stehen, ist. Die Buchhaltungsagentur darf jedoch keinesfalls die Stellung eines 
persönlich haftenden Gesellschafters übernehmen. Sie darf sich im Einvernehmen mit dem jeweiligen 
Auftraggeber zur Erfüllung der Aufgaben nach Abs. 3 dieser Gesellschaften als Subunternehmer 
bedienen. Die Aufgaben nach Abs. 2 sind jedenfalls von der Buchhaltungsagentur unmittelbar zu 
besorgen. Die zeit- und ordnungsgemäße Wahrnehmung der Aufgaben nach Abs. 2 darf nicht 
beeinträchtigt werden.“ 

2. Im § 3 Abs. 1 wird das Wort „Agentur“ durch „Buchhaltungsagentur“ ersetzt. 

3. § 4 samt Überschrift lautet: 
„Entgeltlichkeit der Leistungen 

§ 4. (1) Die Buchhaltungsagentur erbringt ihre Leistungen gegen Entgelt. 
(2) Für die Erbringung von Leistungen gemäß § 2 Abs. 3 (vertragliche Leistungen) ist vom 

bestellenden Organ ein angemessenes Entgelt zu entrichten, das ausgehend von einer transparenten 
internen Kostenrechnung unter Zugrundelegung der Prinzipien der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und 
Zweckmäßigkeit festzulegen ist. Die interne Kostenrechnung und die Entgeltkalkulation sind dem 
Bundesminister für Finanzen zur Genehmigung vorzulegen. 

(3) Die Vereinbarung mit der Buchhaltungsagentur für Leistungen nach § 2 Abs. 3 (vertragliche 
Leistungen) hat für den Bund dasjenige Organ abzuschließen, das die Leistung bestellt. In der 
Vereinbarung sind insbesondere die zu übernehmenden Aufgaben, die Art und Weise ihrer Erfüllung und 
das zu entrichtende Entgelt festzulegen. 

(4) Der Bund finanziert entsprechend dem Bedarf Aufwendungen und Investitionen im Rahmen der 
Errichtung der Buchhaltungsagentur im Gesamtausmaß von bis zu € 2.560.000 (einmalige Startkosten) 
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und eine Bareinlage zum Ausgleich von Personalkostenrückstellungen im Gesamtausmaß von bis 
zu € 12.120.000. Weiters leistet der Bund zur Darstellung eines Anstaltskapitals eine Bareinlage in Höhe 
von € 70.000. 

(5) Der Bundesminister für Finanzen hat die Aufwendungen der Buchhaltungsagentur unter 
Einrechnung quartalsweise zu leistender Vorschüsse in dem Ausmaß abzudecken, in dem diese sämtliche 
Erträge übersteigen, höchstens jedoch im Ausmaß des genehmigten Jahresbudgets des § 9 Abs. 1 Z 1.“ 

4. § 7 Abs. 2 lautet: 
„(2) Auf die Besetzung von Geschäftsführungspositionen findet das Stellenbesetzungsgesetz, 

BGBl. I Nr. 26/1998, Anwendung. Die Bestellung zum Geschäftsführer erfolgt durch den Bundesminister 
für Finanzen auf die Dauer von bis zu fünf Jahren. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt und scheidet dieser 
vor Ende seiner Funktionsperiode aus, so hat der Bundesminister für Finanzen unverzüglich eine Person 
mit der Vertretung der Buchhaltungsagentur bis zur Bestellung eines neuen Geschäftsführers zu 
beauftragen; das Stellenbesetzungsgesetz findet hierbei keine Anwendung.“ 

5. § 7 Abs. 6 entfällt. 

6. § 9 samt Überschrift lautet: 
„Budget 

§ 9. (1) Die Geschäftsführung hat jährlich bis Ende Oktober für das nächste Kalenderjahr das 
Jahresbudget nach Prüfung durch den Aufsichtsrat dem Bundesminister für Finanzen zur Genehmigung 
vorzulegen. Dabei ist das Jahresbudget in getrennten Rechnungskreisen zu erstellen: 
 1. in das Jahresbudget für die gesetzlichen Aufgaben gemäß § 2 Abs. 2 (gesetzliche Leistungen), 
 2. in das Jahresbudget für die sonstigen Aufgaben gemäß § 2 Abs. 3 (vertragliche Leistungen). 
Dabei sind die Aufwendungen und Erträge innerhalb der einzelnen Rechnungskreise abzubilden. 

(2) Die Jahresbudgets sind unter Beachtung der Prinzipien der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit, 
Zweckmäßigkeit sowie der Transparenz und unter Berücksichtigung aller möglichen 
Rationalisierungspotentiale zu erstellen. Sie haben insbesondere die der Buchhaltungsagentur 
zugrundeliegende Organisation einschließlich der Pläne für den Personal- und Sachmitteleinsatz, für die 
Investitionsvorhaben und für die Finanzierung zu enthalten. 

(3) Erstmalig mit der Erstellung des Jahresbudgets 2022 ist dem Bundesminister für Finanzen ein 
Effizienzsteigerungsprogramm samt mittelfristigem Konsolidierungsplan vorzulegen. Das 
Effizienzsteigerungsprogramm hat dabei insbesondere Rationalisierungs- und Einsparungsziele samt 
korrespondierenden Maßnahmen zu beinhalten. 

(4) In den folgenden Jahren ist das Effizienzsteigerungsprogramm samt Konsolidierungsplan, 
Rationalisierungs- und Einsparungszielen sowie korrespondierenden Maßnahmen jährlich, gleichzeitig 
mit dem Jahresbudget, vorzulegen.“ 

7. Dem § 11 werden folgende Abs. 3 und 4 angefügt: 
„(3) Über die Umsetzung des Effizienzsteigerungsprogrammes ist dem Bundesminister für Finanzen 

halbjährlich, binnen eines Monats, zu berichten. 
(4) Aufzeichnungen über die interne Kostenrechnung für die Ausübung von gesetzlichen Leistungen 

gemäß § 2 Abs. 2 sind fortzuführen und dem Bundesminister für Finanzen halbjährlich binnen eines 
Monats vorzulegen.“ 

8. § 14 samt Überschrift lautet: 
„Aufsichtsrat 

§ 14. (1) Der Aufsichtsrat setzt sich wie folgt zusammen: 
 1. Sechs Mitglieder werden vom Bundesminister für Finanzen bestellt, wobei der Bundesministerin 

für Justiz und dem Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport jeweils ein 
Nominierungsrecht für ein Mitglied zukommt. 

 2. Zusätzlich wird eine entsprechende Anzahl von Mitgliedern in sinngemäßer Anwendung von 
§ 110 des Arbeitsverfassungsgesetzes, BGBl. Nr. 22/1974, vom Betriebsrat entsandt. 

(2) Die Mitglieder des Aufsichtsrates gemäß Abs. 1 Z 1 werden für die Funktionsdauer des 
Aufsichtsrates von fünf Jahren bestellt. Die Funktionsperiode beginnt mit dem ersten Zusammentreten der 
Mitglieder des neu bestellten Aufsichtsrates. Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus, ist der Aufsichtsrat 
durch Neubestellungen zu ergänzen. Nach Ablauf der Funktionsperiode hat der Aufsichtsrat die 
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Geschäfte so lange weiterzuführen, bis der neu bestellte Aufsichtsrat zusammentritt. Eine 
Wiederbestellung zum Mitglied des Aufsichtsrates ist zulässig. 

(3) Die in Abs. 1 Z 1 angeführten Aufsichtsratsmitglieder sind vor Ablauf der Funktionsperiode vom 
bestellenden Organ von ihrer Funktion abzuberufen, wenn das Mitglied 
 1. dies beantragt, 
 2. sich der Vernachlässigung seiner Pflichten schuldig macht oder 
 3. wegen schwerer körperlicher oder geistiger Gebrechen zu einer ordentlichen Funktionsausübung 

unfähig ist. 
(4) Der Vorsitzende des Aufsichtsrates und dessen Stellvertreter werden aus dem Kreis der 

Mitglieder gemäß Abs. 1 Z 1 vom Bundesminister für Finanzen bestellt. 
(5) Aufsichtsratsmitglieder können nicht zugleich Mitglieder der Geschäftsführung oder leitende 

Angestellte der Buchhaltungsagentur sein. 
(6) Die Geschäftsführung hat jede Änderung im Aufsichtsrat unverzüglich zur Eintragung in das 

Firmenbuch anzumelden. 
(7) Der Aufsichtsrat kann aus seiner Mitte einen oder mehrere Ausschüsse bestellen. Die gemäß 

§ 110 des Arbeitsverfassungsgesetzes vom Betriebsrat entsandten Mitglieder haben Anspruch darauf, 
dass in jedem Ausschuss des Aufsichtsrates mindestens ein von ihnen namhaft gemachtes Mitglied Sitz 
und Stimme hat; dies gilt nicht für Sitzungen und Abstimmungen, die die Beziehungen zwischen der 
Buchhaltungsagentur und der Geschäftsführung betreffen. 

(8) Der Aufsichtsrat gibt sich eine Geschäftsordnung, die der Genehmigung des Bundesministers für 
Finanzen bedarf. 

(9) Die Mitglieder des Aufsichtsrates haben Anspruch auf eine dem Zeit- und Arbeitsaufwand 
entsprechende Vergütung, die durch den Bundesminister für Finanzen festzulegen ist. 

(10) Die im § 8 Abs. 2 für die Geschäftsführung getroffenen Anordnungen finden auch auf den 
Aufsichtsrat Anwendung. Sind die Mitglieder des Aufsichtsrates zugleich mit der Geschäftsführung zum 
Ersatz eines Schadens verpflichtet, so haften sie mit dieser zur ungeteilten Hand.“ 

9. Im § 16 Abs. 1 entfällt die Wortfolge „und 2“. 

10. Im § 17 Abs. 5 Z 2 wird die Wortfolge „§ 2 Abs. 2“ durch die Wortfolge „§ 2 Abs. 3 (vertragliche 
Leistungen)“ ersetzt; im § 17 Abs. 7 entfallen die Wortfolgen „und 2“ sowie „und gegenüber den sie 
entsendenden Organen“. 

11. Im § 18 Abs. 1 wird das Wort „vierteljährlich“ durch „halbjährlich“ ersetzt; in § 18 Abs. 2 wird der 
Punkt am Ende der Z 3 durch einen Strichpunkt ersetzt und folgende Z 4 angefügt: 
 „4. Erörterung über Art und Umfang der vertraglichen Leistungen gemäß § 2 Abs. 3 sowie deren 

Entgelte.“ 

12. § 19 Abs. 3 Z 6 lautet: 
 „6. die Genehmigung des Geschäftsführungskonzeptes, des Effizienzsteigerungsprogrammes, des 

Jahresbudgets (§ 9 Abs. 1 Z 1 und 2) sowie der internen Kostenrechnung und der 
Entgeltkalkulation gemäß § 2 Abs. 3 (vertragliche Leistungen).“ 

13. Im § 21 Abs. 3 wird das Wort „Agentur“ durch das Wort „Buchhaltungsagentur“ ersetzt. 

14. Im § 21 entfällt Abs. 8, der bisherige Abs. 9 erhält die Absatzbezeichnung „(8)“. 

15. Dem § 31 wird folgender Abs. 5 angefügt: 
„(5) § 2 Abs. 1 bis 4, § 3 Abs. 1, § 4 samt Überschrift § 7 Abs. 2, § 9 samt Überschrift, § 11 Abs. 3 

und 4, § 14 samt Überschrift, § 16 Abs. 1, § 17 Abs. 5 Z 2 und Abs. 7, § 18 Abs. 1 und Abs. 2 Z 3 und 4, 
§ 19 Abs. 3 Z 6, § 21 Abs. 3 und 8 sowie § 32 Z 2, 3 und 4 in der Fassung des 
Budgetbegleitgesetzes 2021, BGBl. I Nr. 135/2020, treten mit 1. Jänner 2021 in Kraft; gleichzeitig tritt 
§ 7 Abs. 6 außer Kraft. § 9 Abs. 3 und 4 sowie § 11 Abs. 3 und 4 treten mit Ablauf des 
31. Dezember 2028 außer Kraft.“ 

16. § 32 Z 2 lautet: 
 „2. hinsichtlich des § 4 Abs. 3 und des § 18 Abs. 1 der jeweils zuständige Bundesminister;“ 

17. Im § 32 entfällt die Z 3, die bisherige Z 4 erhält die Ziffernbezeichnung „3“. 




